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Abwägung der Gemeinde zu den Stellungnahmen aus der frühzeitigen 

Bürgerbeteiligung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 11 - 

Seniorenzentrum der Gemeinde Roetgen 

 
Im Zuge der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB ist die Öffentlich-
keit am vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahren Nr. 11 „Seniorenzentrum“ der Gemeinde 
Roetgen mit Begründung und Umweltbericht in der Zeit vom 18.07.2016 bis zum 09.09.2016 

beteiligt worden.  
 
Während der frühzeitigen Beteiligung gingen 8 Stellungnahmen ein, die als Kopie beigefügt 
sind. 
 
Darüber hinaus wurde eine Anhörungsveranstaltung am 05.09.2016 von 18:00 bis 20:00 Uhr im 
Ratssaal des Rathauses der Gemeinde Roetgen, Hauptstraße 55, durchgeführt. 
 
Die Gemeinde Roetgen nimmt wie folgt Stellung zu den Fragen und Anregungen: 
 
Präambel: 
Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 11 „Seniorenzentrum“ (Teil-
bereich I) soll das bestehende Seniorenwohnheim an der Jennepeterstraße in Roetgen erwei-
tert werden, um die durch die Schließung des Wohnheimes an der Bundesstraße 83 in Roetgen 
entfallenden 40 Wohnplätze für Senioren zu ersetzen. 
 
Das Plangebiet befindet sich zwischen der Wohnbebauung und den Hausgärten der Jennepe-
terstraße, des Wiedevenns und der Straße Am Sportplatz sowie der Hauptstraße. 
 
Das Seniorenzentrum soll verschiedene Wohn- und Pflegeangebote für Senioren vorhalten. So 
sollen neben den Wohn- und Pflegeplätzen in einem (herkömmlichen) Seniorenwohnheim auch 
das eigenständige Wohnen in Service-Wohnungen, Wohn- und Pflegeplätze sowie Tagespfle-
geplätze für Senioren, die noch in ihren Familien wohnen, ermöglicht werden. Durch die Anlage 
eines Zentrums kann das Pflegepersonal alle Bereiche abdecken und von der leichten Betreu-
ung bis zur Schwerstpflege kann den Bewohnern das gesamte Pflegespektrum ohne Wohnort-
wechsel angeboten werden. 

Darüber hinaus bleibt westlich des neuentstehenden Wohngebäudes 2 das alte Planungsrecht 
mit der Festsetzung als „Allgemeines Wohngebiet“ (WA) bestehen. Lediglich die Ausrichtung 
des Baufensters wurde geändert (Teilbereich II). 

Parallel zum vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahren erfolgt eine Änderung des Flächen-
nutzungsplanes für diesen Änderungsbereich. 
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Übersicht zu den eingegangenen Äußerungen und Erörterungen während der frühzeiti-
gen Öffentlichkeitsbeteiligung & Art des Beschlussvorschlags: 

Nr. B 
Schreiben 

vom 
Inhalt 

Art des Beschlussvor-
schlags 

Seite 

 
A 

 
05.09.2016 

 
Lärmschutz 
 
Versorgung- und 
 Baustellenverkehr 
 
Nutzung der Schützenwie-
se / Vogelschussanlage  
 
Verbindungsweg 
 
Brandschutz 
 
Stichstraße im vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan 
 
Stellplätze auf der Anla-
ge / östliche Anbindung 
 
Gestaltung des  
Plangebietes 
 
Gebäude im  
Landschaftsbild 
 
Maß der baulichen Nut-
zung / Gebäudestellung 
 
 

 
Berücksichtigung 
 
Berücksichtigung 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 
 
Kenntnisnahme 
 
Zurückweisung 
 
 
Berücksichtigung 
 
 
Berücksichtigung 
 
 
Berücksichtigung 
 
 
Berücksichtigung 
 

 
auf S. 12 

 
auf S. 13 

 
 

auf S. 13 - 14 
 
 

auf S. 14 
 

auf S. 14 
 

auf S. 14 
 
 

auf S. 15 
 
 

auf S. 15 
 
 

auf S. 16 
 
 

auf S. 16 
 

 
1 

 
08.07.2016 

 
Östliche Anbindung 

 
Zurückweisung 

 
auf S. 19 

 
2 

 
29.07.2016 

 
Benutzbarkeit der Vogel-
schussanlage 
 

 
Kenntnisnahme 

 
auf S. 21 

 

 
3 

 
05.09.2016 

 
Benutzbarkeit der  
Vogelschussanlage 
 
Anbindung des Plangebie-
tes über Wiedevenn 
 
Ausbau Standort  
Bundesstraße 
 

 
Kenntnisnahme 
 
 
Zurückweisung 
 
 
Kenntnisnahme  
 
 

 
auf S. 23 

 
 

auf S. 23 - 24 
 
 

auf S. 24 

 
4 

 
05.09.2016 

 
Verkehrsbelastung 
 
Neuordnung Stellplätze 
 
Anbindung des  

 
Kenntnisnahme 
 
Berücksichtigung 
 
Zurückweisung 

 
auf S. 27 

 
auf S. 27 

 
auf S. 28 
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Nr. B 
Schreiben 

vom 
Inhalt 

Art des Beschlussvor-
schlags 

Seite 

Plangebietes 
 

 
5 

 
06.09.2016 

 
Beibehaltung Planungs-
recht 
 
Befürchtung Verkehrserhö-
hung Wiedevenn 
 
Lärm durch Rettungswagen 
 
Anlage eines Parks mit 
Spielgeräten 

 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 
 
Berücksichtigung 
 

 
auf S. 31 

 
 

auf S. 32 
 
 

auf S. 32 
 

auf S. 32 
 

 
6 

 
07.09.2016 

 
Befürchtung Nutzung des 
Fußweges als Feuerwehr- 
und Rettungsweg 
 
Lärm durch Generationen-
platz 

 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 

 
auf S. 34 

 
 
 

auf S. 34 
 
 

 
7 

 
07.09.2016 

 
Grünflächen zu benachbar-
ten Grundstücken 
 
Zufahrtsweg 
 
Neuordnung Stellplätze 
 
Östliche Anbindung  
Zweiteilung Zufahrt 
 
Heckenpflanzungen zu den 
Nachbargrundstücken  
Individuelle Absprache 
 
Regelung des Betriebskon-
zeptes im Durchführungs-
vertrag 

 
Berücksichtigung 
 
 
Berücksichtigung 
 
Kenntnisnahme 
 
Zurückweisung 
 
 
Berücksichtigung 
 
 
 
 
Berücksichtigung 

 
auf S. 50 

 
 

auf S. 51 
 

auf S. 51 
 

auf S. 51 - 52 
 
 

auf S. 53 
 
 
 
 

auf S. 53 
 
 

 
8 

 
09.09.2016 

 
Änderung des Geltungsbe-
reiches / Stichstraße 
 
Verschattung / Änderung 
der Dachform 
 

 
Zurückweisung 
 
 
Zurückweisung 
 
 

 
auf S. 56 

 
 

auf S. 56 
 
 

 
Erläuterungen zur Abwägung: 
 
Gelbhinterlegte Textpassagen zeigen Beschlussvorschläge in der Abwägung auf. 
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1. Niederschrift der Abendveranstaltung vom 05.09.2016 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Lärmschutz 
 
Im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens wurde für die Untersuchung 
des Lärmschutzes zur Erweiterung des Seniorenzentrums eine Schalltechnische Untersuchung 
durch das Ingenieurbüro Dipl.-Ing. S. Kadansky-Sommer (IBK), Stand Januar 2019, erstellt.  
 
Das Schallschutzgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass folgende Maßnahmen im Rahmen 
des Bebauungsplanverfahrens erforderlich sind: 
 
- Örtliche Beschilderung für die 11 Stellplätze zwischen den Wohngebäuden Jennepeterstraße 

Nr. 37 und Nr. 41. Es ist auf die unzulässige Nutzung der Stellplätze zur Nachtzeit zwischen 
22:00 und 6:00 Uhr hinzuweisen. Eine entsprechende Regelung erfolgt im Durchführungs-
vertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan. 

 
- Vertragsvereinbarung zwischen der Investorin und dem Sportverein zu den Beschallungsan-

lagen auf dem Sportplatzgelände. Im Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan wird verbindlich geregelt sein, dass eine derartige Vertragsvereinbarung zwi-
schen der Investorin und dem Sportverein erfolgt. 

 
- Die Abschirmeinrichtung auf dem Wall zur Sportanlage wird in Lage und Höhe im vorhaben-

bezogenen Bebauungsplan festgesetzt. Dabei bleibt der Wall zwischen dem Erweiterungs-
bau (Anbau an das bestehende Seniorenzentrum) und dem östlichen Wohnhaus (Wohnhaus 
2) und der Wall einschließlich Schallschutzwand zwischen dem Anbau und dem westlich ge-
legenen Wohnhaus (Wohnhaus 1) erhalten. 

 
- Da am Gebäude Service-Wohnen Wohnhaus 2 an der Ostfassade im Erdgeschoss eine 

Wohnung und im 1. und 2. Obergeschoss zwei Wohnungen verbleiben, an denen schall-
technische Maßnahmen an den Fenstern zu den schutzbedürftigen Räumen erforderlich 
werden, ist festzusetzen, dass die betroffenen Fenster zu den schutzbedürftigen Wohnräu-
men entweder feststehend, nicht öffenbar auszubilden oder mit einer Zusatzverglasung in 
Form einer Vorsatzschale (z.B. feststehende Plexiglasscheibe in einem Abstand von > 50 cm 
allseitig überlappend mit > 10 cm oder einer akustisch vergleichbaren Konstruktion) zu ver-
sehen sind. 

 
 
Die im Einzelnen durchzuführenden Maßnahmen werden im Baugenehmigungsverfahren gere-
gelt. 

 
Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, Maßnahmen zum Schallschutz im vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan bzw. im Durchführungsvertrag zu regeln. 

 

Abstimmung Bauaus-
schuss 

Abstimmung Rat 

 
ja: 10 
 
 

 
nein: 0 

 
Enth.: 3 

 
ja: 

 
nein: 

 
Enth.: 
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Versorgungs- und Baustellenverkehr, während und nach den Bauarbeiten 
 
Betrieb: 

Die Betriebsabläufe werden im Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
festgeschrieben und damit verbindlich geregelt. 
 
Der Versorgungsverkehr für das bestehende Seniorenzentrum bleibt unverändert bestehen. Die 
Übergabe für Medizin, Essen etc. findet weiterhin im Tal statt. Außerdem wird aus schallschutz-
technischen Gründen im Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan ver-
bindlich geregelt, dass eine Anlieferung aus Lärmschutzgründen nach 6:00 Uhr morgens er-
folgt. 
 
Bauphase: 
Entsprechend der „Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung - 32. BImSchV“ und der „All-
gemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm“ gilt Montag bis Samstag, jeweils 
7:00 bis 20:00 Uhr ohne Mittagspause, als Regelarbeitszeit. 
 
Ob an Samstagen gearbeitet wird, hängt vom Bauablaufplan und dem ausführenden Unter-
nehmen ab. An Sonn- und Feiertagen erfolgen keine Arbeiten. 
 
Die Organisation und der Ablauf des Baustellenverkehrs ist nicht Regelungsinhalt des Bebau-
ungsplanes. 

 
Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, die Betriebsabläufe im Durchführungsvertrag verbindlich zu regeln. 
Die Organisation des Baustellenverkehrs wird im Baugenehmigungsverfahren geregelt. 
 

Abstimmung Bauaus-
schuss 

Abstimmung Rat 

 
ja: 8 
 
 

 
nein: 1 

 
Enth.: 4 

 
ja: 

 
nein: 

 
Enth.: 

 
 
Stellplätze im Osten / Nutzung der Schützenwiese / Vogelschussanlage 
 
Im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens wurde im September 2017 
eine sicherheitstechnische Bewertung des Sicherheits- / Gefahrenbereiches der Schießstätte 
durch einen Sachverständigen für die Sicherheit von nichtmilitärischen Schießständen erstellt, 
um Beeinträchtigungen der zukünftigen Stellplatzanlage im Plangebiet bei Nutzung der Schieß-
anlage zu ermitteln und Gefährdungen von Personen sicher ausschließen zu können. 
Die sicherheitstechnische Bewertung (Gefährdungsbeurteilung) des Gefahrenbereiches dieser 
Schießstätte ergab, dass der Gefahrenbereich bereits unmittelbar (bis max. 2 m) hinter dem 
Geschossfangkasten endet. Einerseits sind Personen hinter dem Kasten nicht gefährdet und 
anderseits kann niemand in die Geschossflugbahn laufen. Aufgrund der Gefährdungsbeurtei-
lung liegt das gesamte Gelände mit allen Parkplätzen außerhalb des Gefährdungsbereiches. 
Maßnahmen sind dort auch während des Schießens nicht erforderlich. Die benachbarte Vogel-
schussanlage kann weiterhin ohne Bedenken genutzt werden.  
 
Die in der 18. BImSchV (Sportanlagenlärmschutzverordnung) enthaltenen Regelungen über 
seltene Ereignisse besitzen indizielle Aussagekraft für die Bewertung der Lärmimmissionen von 
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Veranstaltungen, die nur an höchstens 18 Kalendertagen stattfinden. Gemäß der 18. BImSchV 
können die Richtwerte für den Lärmschutz bei seltenen Ereignissen, wie hier der zweimal jährli-
chen Durchführung des „Vogelschusses“ überschritten werden. 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen, kein Beschluss erforder-
lich.  

 
 
Verbindungsweg 
 
Bei dem Verbindungsweg westlich von Wohnhaus 1 handelt es sich um einen Fußweg, der als 
solcher im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzt wurde. 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen, kein Beschluss erforder-
lich. 
 
 
Brandschutz 

 
Zum Thema Brandschutz hat es im Rahmen der Hochbauplanung eine ausführliche Präsentati-
on des Projektes bei dem Feuerwehrverband Kreis Aachen zusammen mit dem zuständigen 
Bauordnungsamt der StädteRegion Aachen gegeben. In diesem Zusammenhang wurden u.a. 
die geplante Rettungszufahrt und der sekundäre Rettungsweg über die Feuerleiter abgestimmt. 
Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens wird ein Brandschutzgutachten erstellt und ein 
ausreichender Brandschutz nachgewiesen. 

 
Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen, kein Beschluss erforder-
lich. 
 
 
Stichstraße im vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
 
Die im Plangebiet befindliche Stichstraße wurde in ihrem Bestand beibehalten und festgesetzt. 
Die überbaubare Fläche in jedem Baufenster wird über eine maximale Grundfläche festgesetzt. 
Damit wird eine maximal bebaubare Fläche im jeweiligen Baufenster festgelegt. Die maximal 
bebaubare Fläche entspricht dem bisherigen Planungsrecht des Bebauungsplanes Nr. 3, 10. 
Änderung. 

 
Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, die Anregung die Stichstraße Am Sportplatz aus dem Plangebiet zu 
entnehmen, zurückzuweisen. 

 

Abstimmung Bauaus-
schuss 

Abstimmung Rat 

 
ja: 10 
 
 

 
nein: 3 

 
Enth.: 0 

 
ja: 

 
nein: 

 
Enth.: 
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Stellplätze auf der Anlage / östliche Anbindung 
 
Die Stellplätze für das Seniorenzentrum befinden sich ausschließlich auf dem eigenen Gelände. 
Es wurden 55 Stellplätze im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzt. Damit soll er-
reicht werden, dass zukünftig kein Parkdruck auf der Jennepeterstraße durch den Betrieb des 
Seniorenzentrums entsteht. 
 
Im Bauausschuss am 03.05.2016 wurde entschieden, die Zufahrt allein über den Anschluss-
punkt Jennepeterstraße zu realisieren. Eine östliche Anbindung des Seniorenheimes entlang 
der rückwärtigen Gartenbereiche der Häuser Jennepeterstraße Nr. 41 bis in Richtung Ret-
tungswache würde zu einem überdurchschnittlichen Erschließungsaufwand führen im Verhält-
nis zu der geplanten Neubaumaßnahme. Darüber hinaus käme es zu einer Beeinträchtigung 
der rückwärtigen als Ruhezone dienenden Gartenbereiche der Anwohner und des Schützen-
vereins, welche vermieden werden kann, indem die Verkehrsführung allein über die bestehende 
Anbindung an der Jennepeterstraße verläuft. Eine fußläufige Anbindung an das Ortszentrum 
Roetgen besteht bereits heute schon über die Jennepeterstraße. 

 
Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, die Anbindung des Seniorenzentrums über die Jennepeterstraße 
beizubehalten. 

 

Abstimmung Bauaus-
schuss 

Abstimmung Rat 

 
ja: 10 
 
 

 
nein: 0 

 
Enth.: 3 

 
ja: 

 
nein: 

 
Enth.: 

 
 
Gestaltung des Plangebietes (Grünanlagen, etc.) 
 
Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan und im Vorhaben- und Erschließungsplan wurden 
Pflanzfestsetzungen u.a. in Form von Heckenpflanzungen getroffen. Dabei werden insbesonde-
re heimische Sträucher und Pflanzen vorgesehen. Darüber hinaus werden im vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan zu den Einfriedungen keine Festsetzungen getroffen. Damit wird eine indi-
viduelle Absprache mit den Nachbarn ermöglicht. 

 
Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung insofern zu folgen, dass Abstimmungen über die jewei-
lige Einfriedung an den Grundstücksgrenzen möglich sind, an denen im Bebauungsplan keine 
Hecken festgesetzt sind. Die Anpflanzungen erfolgen in Form von heimischen Hecken und 
Sträuchern. 

 

Abstimmung Bauaus-
schuss 

Abstimmung Rat 

 
ja: 11 
 
 

 
nein: 0 

 
Enth.: 2 

 
ja: 

 
nein: 

 
Enth.: 
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Gebäude im Landschaftsbild 
 
Bei dem Seniorenzentrum handelt es sich um einen Sonderbau, also ein Zweckgebäude, das 
gewissen Zwängen unterliegt. Demnach kann es keinen dörflichen Charakter aufweisen und 
sich nicht optimal in das Landschaftsbild einfügen. Aus Gründen der Zurückhaltung wurden für 
die Erweiterungsbauten schlichte Fassaden und Dachformen gewählt. 

 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung insofern zu folgen, dass aus Gründen der Zurückhal-
tung für die Erweiterungsbauten schlichte Fassaden und Dachformen gewählt wurden. 

 

Abstimmung Bauaus-
schuss 

Abstimmung Rat 

 
ja: 8 
 
 

 
nein: 1 

 
Enth.: 4 

 
ja: 

 
nein: 

 
Enth.: 

 
Maß der baulichen Nutzung / Gebäudestellung 
 
Die überbaubare Fläche wird in jedem Baufenster über eine maximale Grundfläche festgesetzt. 
Somit kann nur ein Teil der Fläche des Plangebietes überbaut und versiegelt werden. Die Ge-
bäudestellung soll die bestehenden Sichtachsen erhalten. 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zu folgen und das Maß der baulichen Nutzung über die 
Festsetzung einer maximal zulässigen Grundflächenzahl zu regeln. 

 

Abstimmung Bauaus-
schuss 

Abstimmung Rat 

 
ja: 10 
 
 

 
nein: 1 

 
Enth.: 2 

 
ja: 

 
nein: 

 
Enth.: 

 
Sonstige Themen 

Bei den sonstigen Themen handelt es sich um Fragen, die während der Anhörungsveranstal-
tung beantwortet wurden (siehe Protokoll der Anhörungsveranstaltung). 
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Stellungnahme Bürger 1 mit Schreiben vom 08.07.2016 
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Stellungnahme Bürger 1: 
 
Die Stellungnahme besteht aus einem Gesprächsvermerk und schließt an die Stellungnahme 
des Bürgers 7 an. Es wird zur Entlastung der Jennepeterstraße der Hinweis gegeben, eine zu-
sätzliche Erschließung im Osten zur Hauptstraße zu schaffen. Die aktuelle Planung sieht eine 
Erschließung mit Wendemöglichkeit auf dem Grundstück über die Jennepeterstraße vor. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 

 
Im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens wurde eine Verkehrsuntersu-
chung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 11 „Erweiterung einer Seniorenanlage an 
der Jennepeterstraße in der Gemeinde Roetgen“ durchgeführt. Die Verkehrsuntersuchung 
kommt zu dem Ergebnis, dass durch die zusätzlichen Verkehre durch die Erweiterung der Se-
niorenanlage die drei Einmündungen Jennepeterstraße / Wiedevenn, Jennepeterstraße / 
Hauptstraße (L 238) und Jennepeterstraße / Seniorenanlage zukünftig geringfügig stärker be-
lastet werden. Die bisherige Qualitätsstufe (QSV) A bleibt erhalten. Somit können die drei Kno-
tenpunkte auch mit den zusätzlichen Verkehren weiterhin in ausreichend leistungsfähiger Form 
betrieben werden. Eine alternative Anbindung über die Hauptstraße ist hinsichtlich einer Beein-
flussung des fließenden Verkehrs auf der Jennepeterstraße somit nicht erforderlich. Eine östli-
che Anbindung des Seniorenheimes entlang der rückwärtigen Gartenbereiche der Häuser 
Jennepeterstraße Nr. 41 bis in Richtung Rettungswache würde zu einem überdurchschnittlichen 
Erschließungsaufwand führen im Verhältnis zu der geplanten Neubaumaßnahme. Darüber hin-
aus käme es zu einer Beeinträchtigung der rückwärtigen als Ruhezone dienenden Gartenberei-
che der Anwohner und des Schützenvereins, welche vermieden werden kann, indem die Ver-
kehrsführung allein über die bestehende Anbindung an der Jennepeterstraße verläuft. Im Bau-
ausschuss am 03.05.2016 wurde entschieden, die Zufahrt allein über den Anschlusspunkt 
Jennepeterstraße zu realisieren. Eine fußläufige Anbindung an das Ortszentrum Roetgen be-
steht bereits heute schon über die Jennepeterstraße. 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, von einer östlichen Anbindung des Plangebietes entlang der rückwär-
tigen Gartenbereiche der Häuser Jennepeterstraße Nr. 41 bis in Richtung Rettungswache ab-
zusehen. 

 

Abstimmung Bauaus-
schuss 

Abstimmung Rat 

 
ja: 11 
 
 

 
nein: 0 

 
Enth.: 2 

 
ja: 

 
nein: 

 
Enth.: 
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Stellungnahme Bürger 2 vom 29.07.2016 und 05.09.2016 
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Stellungnahme Bürger 2: 
 
Grundsätzlich bestehen keine Bedenken. Es soll jedoch sichergestellt sein, dass die Schützen-
brüderschaft weiterhin ihrem Brauchtum nachgehen kann (Schützenfest feiern sowie Königsvo-
gelschießen an einem Tag im Jahr). 
 
Es wird angemerkt, dass die St. Hubertus Schützenbruderschaft ihr traditionelles jährliches öf-
fentliches Schützenfest an Christi Himmelfahrt weiterhin durchführen möchte, und dabei even-
tuelle Lärmbelastungen für das an den Veranstaltungsort heranrückende Seniorenheim nicht 
ausgeschlossen werden können. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens soll durch ein 
Gutachten überprüft werden, in wie weit das Schützenfest die Nutzung des Seniorenheims in 
Hinblick auf Lärm und eventuelle Sicherheitseinschränkungen beeinflusst. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens wurde im September 2017 
eine sicherheitstechnische Bewertung des Sicherheits- / Gefahrenbereiches der Schießstätte 
durch einen Sachverständigen für die Sicherheit von nichtmilitärischen Schießständen erstellt, 
um Beeinträchtigungen der zukünftigen Stellplatzanlage im Plangebiet bei Nutzung der Schieß-
anlage zu ermitteln und Gefährdungen von Personen sicher ausschließen zu können. 
 
Die sicherheitstechnische Bewertung (Gefährdungsbeurteilung) des Gefahrenbereiches dieser 
Schießstätte ergab, dass der Gefahrenbereich bereits unmittelbar (bis max. 2 m) hinter dem 
Geschossfangkasten endet. Einerseits sind Personen hinter dem Kasten nicht gefährdet und 
anderseits kann niemand in die Geschossflugbahn laufen. Aufgrund der Gefährdungsbeurtei-
lung liegt das gesamte Gelände mit allen Parkplätzen außerhalb des Gefährdungsbereiches. 
Maßnahmen sind dort auch während des Schießens nicht erforderlich. Die benachbarte Vogel-
schussanlage kann weiterhin ohne Bedenken genutzt werden. Die in der 18. BImSchV (Sport-
anlagenlärmschutzverordnung) enthaltenen Regelungen über seltene Ereignisse besitzen indi-
zielle Aussagekraft für die Bewertung der Lärmimmissionen von Veranstaltungen, die nur an 
höchstens 18 Kalendertagen stattfinden. Gemäß der 18. BImSchV können die Richtwerte für 
den Lärmschutz bei seltenen Ereignissen, wie hier der zweimal jährlichen Durchführung des 
„Vogelschusses“, überschritten werden.  

 
Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen, kein Beschluss erforder-
lich. 
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Stellungnahme Bürger 3 mit Schreiben vom 05.09.2016 
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Stellungnahme Bürger 3: 

 
Die Möglichkeit, weiterhin ein Schützenfest auf der Festwiese zu feiern, soll weiterhin bestehen 
bleiben. 
 
Es wird vorgeschlagen, das Seniorenzentrum über den Wiedevenn zu erschließen, was eine 
direkte Verbindung zur Bundesstraße schaffe. 
 
Darüber hinaus wird vorgeschlagen, das Seniorenheim an der Bundesstraße abzureißen und 
dort (unter Einbeziehung des Nachbargrundstücks (ehemaliger Getränkemarkt)) ein neues Se-
niorenheim zu errichten. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Benutzbarkeit der Vogelschussanlage 

Es darf weiterhin ein Schützenfest auf der benachbarten Festwiese gefeiert werden nach den 
bisher geltenden Auflagen. Die Erweiterung des Seniorenzentrums führt nicht zur Einschrän-
kung der Benutzbarkeit der vorhandenen Vogelschussanlage. 
 
Im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens wurde im September 2017 
eine sicherheitstechnische Bewertung des Sicherheits- / Gefahrenbereiches der Schießstätte 
durch einen Sachverständigen für die Sicherheit von nichtmilitärischen Schießständen erstellt, 
um Beeinträchtigungen der zukünftigen Stellplatzanlage im Plangebiet bei Nutzung der Schieß-
anlage zu ermitteln und Gefährdungen von Personen sicher ausschließen zu können. 
 
Die sicherheitstechnische Bewertung (Gefährdungsbeurteilung) des Gefahrenbereiches dieser 
Schießstätte ergab, dass der Gefahrenbereich bereits unmittelbar (bis max. 2 m) hinter dem 
Geschossfangkasten endet. Einerseits sind Personen hinter dem Kasten nicht gefährdet und 
anderseits kann niemand in die Geschossflugbahn laufen. Aufgrund der Gefährdungsbeurtei-
lung liegt das gesamte Gelände mit allen Parkplätzen außerhalb des Gefährdungsbereiches. 
Maßnahmen sind dort auch während des Schießens nicht erforderlich. Die in der 18. BImSchV 
(Sportanlagenlärmschutzverordnung) enthaltenen Regelungen über seltene Ereignisse besitzen 
indizielle Aussagekraft für die Bewertung der Lärmimmissionen von Veranstaltungen, die nur an 
höchstens 18 Kalendertagen stattfinden. Gemäß der 18. BImSchV können die Richtwerte für 
den Lärmschutz bei seltenen Ereignissen, wie hier der zweimal jährlichen Durchführung des 
„Vogelschusses“ überschritten werden. Die benachbarte Vogelschussanlage kann weiterhin 
ohne Bedenken genutzt werden. 

 
Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen, kein Beschluss erforder-
lich. 

 
 
Erschließung 

Die bereits vorhandene Erschließung über die Jennepeterstraße soll weiterhin genutzt werden. 
Sie bildet den kürzesten Weg zur Hauptstraße und sorgt so für die geringstmögliche Verkehrs-
belastung. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Verkehrsuntersuchung zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 11 „Erweiterung einer Seniorenanlage an der Jenne-
peterstraße in der Gemeinde Roetgen“ durch die Ingenieurgruppe IVV GmbH & Co. KG durch-
geführt. Für die unsignalisierten Knotenpunkte Jennepeterstraße / Wiedevenn, Jennepeterstra-
ße / Hauptstraße (L238) und Jennepeterstraße / Zufahrt Seniorenanlage wurde eine Leistungs-
fähigkeitsberechnung durchgeführt. Die Leistungsfähigkeitsnachweise für die Spitzenstunden 
ergab, dass alle drei Knotenpunkte in die Qualitätsstufe (QSV) A eingeordnet werden. Die an 
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den Knoten auftretenden Wartezeiten sind gering. Die Einmündung auf der Jennepeterstraße 
kann leistungsfähig betrieben werden.  
 
Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, die Anregung, das Seniorenzentrum über den Wiedevenn anzubin-
den, zurückzuweisen. 

 

Abstimmung Bauaus-
schuss 

Abstimmung Rat 

 
ja: 11 
 
 

 
nein: 0 

 
Enth.: 2 

 
ja: 

 
nein: 

 
Enth.: 

 
 
Ausbau Standort Bundesstraße 

Durch die Erweiterung des bestehenden Seniorenzentrums entstehen günstige Verbundeffekte 
zwischen dem bestehenden Seniorenheim und den zukünftigen Nutzungseinheiten. Im Haupt-
gebäude befinden sich Wohnpflegeplätze für Pflegbedürftige und Tagespflegeplätze sowie in 
den separaten Gebäuden Eigentumswohnungen für Betreutes Wohnen, wo je nach Gesund-
heitszustand Dienstleistungen des Betreibers hinzugebucht werden können. Das geplante An-
gebot ist an dem bereits vorhandenen Standort des Seniorenzentrums durch die Erweiterungs-
möglichkeiten umsetzbar. Der ehemalige Standort an der Bundesstraße muss aufgegeben wer-
den, da dieser den geänderten gesetzlichen Vorgaben nicht mehr entspricht. Der Aufwand hier 
einen Neubau zu errichten ist im Vergleich zu der Erweiterung eines bereits bestehenden Seni-
orenheimes deutlich höher. Die örtlichen Gegebenheiten an der Jennepeterstraße weisen we-
sentliche Standortvorteile auf, wie die Lage im Zentrum der Gemeinde, die Lage in unmittelba-
rer Nähe zu einem bestehenden funktionierenden Seniorenheim und die bereits vorhandene 
Erschließung. 

 
Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen, kein Beschluss erforder-
lich. 
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Stellungnahme Bürger 4 mit Schreiben vom 05.09.2016 
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Stellungnahme Bürger 4: 
 
Die Verkehrsführung über die Jennepeterstraße wird als problematisch erachtet. Es wird ange-
nommen, dass das Verkehrsaufkommen durch die Erweiterung des Seniorenheimes zunehmen 
wird. 
 
Es wird kritisiert, dass die Parkplätze ausschließlich im östlichen Bereich angelegt sind. Senio-
ren, die im westlichen Haus wohnen, sollten die Möglichkeit haben, wohnungsnah zu parken.  
 
Die seitens eines Bürgers vorgeschlagene neue Erschließung im Osten wird als unpassend 
angesehen und führt zu zusätzlicher Lärmbelästigung.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Verkehrsbelastung 

Die Auswirkungen der Planungen auf den motorisierten Individualverkehr wurden im Rahmen 
eines Verkehrsgutachtens der Ingenieurgruppe IVV GmbH & Co. KG untersucht. Die Leistungs-
fähigkeitsberechnung zeigt, dass sowohl im Bestand als auch im Prognosefall an allen Knoten-
punkten die Qualitätsstufe A erreicht wird, welche aus Sicht des Verkehrsablaufes die günstigs-
te Bewertung darstellt. Die Straßen und verkehrlichen Anlagen (unsignalisierter Knotenpunkt 
Jennepeterstraße / Wiedevenn, Jennepeterstraße / Hauptstraße (L238) und Jennepeterstra-
ße / Zufahrt Seniorenanlage) sind ausreichend dimensioniert, ein zusätzlicher Ausbau ist nicht 
erforderlich. 
 
Aufgrund des prognostizierten zukünftigen Verkehrs von zusätzlich ca. 180 Kfz / Tag bzw. ca. 
90 KfZ / Tag jeweils im Quell- und Zielverkehr kann davon ausgegangen werden, dass durch 
den erzeugten Verkehr keine wesentlichen Auswirkungen verursacht werden. 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen, kein Beschluss erforder-
lich. 
 
 
Stellplätze 

Die Anregung zu den Stellplätzen wurde berücksichtigt. Zwischen der westlichen Bebauung 
(Wohnhaus 1) und dem bestehenden Seniorenheim mit Anbau wurden zusätzliche Stellplätze 
angeordnet. 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zu folgen und die neugeordneten Stellplätze im Be-
bauungsplan festzusetzen. 

 

Abstimmung Bauaus-
schuss 

Abstimmung Rat 

 
ja: 11 
 
 

 
nein: 0 

 
Enth.: 2 

 
ja: 

 
nein: 

 
Enth.: 
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Anbindung des Plangebietes 

Der Anregung wurde gefolgt. Von einer östlichen Erschließung des Plangebiets wurde abgese-
hen. Die bereits vorhandene Erschließung über die Jennepeterstraße soll weiterhin genutzt 
werden. Sie bildet den kürzesten Weg zur Hauptstraße und sorgt so für die geringstmögliche 
Verkehrsbelastung. 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, die Anregung zurückzuweisen und die bereits vorhandene Erschlie-
ßung über die Jennepeterstraße weiterhin zu nutzen. 

 
 

Abstimmung Bauaus-
schuss 

Abstimmung Rat 

 
ja: 10 
 
 

 
nein: 0 

 
Enth.: 3 

 
ja: 

 
nein: 

 
Enth.: 
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Stellungnahme Bürger 5 mit Schreiben vom 06.09.2016 
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Stellungnahme Bürger 5: 

 
Es wird kritisiert, dass die bisher als Wohnbebauung ausgewiesene Fläche mit eher kleinteiliger 
Bebauung in ein Sondergebiet für ein Seniorenzentrum mit einem Solitärbau geändert wird. Die 
zukünftige Bebauung des Seniorenzentrums stünde nicht im Einklang mit der einer Wohnbe-
bauung. Man habe sein eigenes Grundstück unter anderen Voraussetzungen gekauft. 

 
Es besteht zudem die Befürchtung, dass die Besucher des Seniorenzentrums im Wiedevenn II 
parken werden, da es der kürzeste Weg zum westlichen Gebäude ist. Es wird ein deutlich er-
höhtes Verkehrsaufkommen und damit ein höheres Unfallrisiko für die Anwohner in der Straße 
Am Sportplatz befürchtet. 
 
Größer ist aber die Befürchtung, dass Rettungsmaßnahmen und Blaulichteinsätze über das 
Neubaugebiet abgewickelt werden und regelmäßig junge Familien in ihrer Nachtruhe stören. 
 
Es wird vorgeschlagen, auf das Gebäude im Westen zu verzichten und sich auf den Anbau so-
wie das Gebäude im Osten zu konzentrieren. Die Fläche im Westen könnte als großzügige 
Grünfläche für die Bewohner des Seniorenzentrums angelegt werden. Eventuell könnte noch 
ein Spielplatz in die Fläche integriert werden. 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 

 
Planungsrecht 

Bauleitpläne haben die Gemeinden aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche 
Entwicklung und Ordnung erforderlich ist (§ 1 Abs. 3 BauGB). Die Planungshoheit der Gemein-
den schließt die Pflicht ein, Bauleitpläne stets dann aufzustellen, wenn ein Bedürfnis dafür vor-
liegt. Dies ist (immer) regelmäßig dann der Fall, wenn die beabsichtigte oder die zu erwartende 
städtebauliche Entwicklung der Gemeinde voraussichtlich zu einer wesentlichen Veränderung 
der baulichen oder sonstigen Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde führt oder wenn es 
aus anderen, im öffentlichen Interesse liegenden Gründen notwendig wird, die örtliche räumli-
che Entwicklung zu ordnen. Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 11 sollen die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erweiterung des bereits bestehenden Seniorenzent-
rums geschaffen werden. Damit werden die Bebauungspläne Nr. 3, 6. und 10. Änderung über-
plant und ein neues Planungsrecht geschaffen. Ein Recht auf Beibehaltung des bestehenden 
benachbarten Planungsrechtes für die Anwohner besteht nicht, vielmehr ist es gewünscht, dass 
die Städte und Gemeinden durch die Aufstellung von Bauleitplänen die allgemeinen gesetzlich 
vorgegebenen städtebaulichen Entwicklungen und die Entwicklungen im Gemeindegebiet be-
rücksichtigen. Damit geht auch einher, ein ausreichendes Wohnangebot speziell für Senioren 
innerhalb des Gemeindegebietes zu schaffen. 

 
Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen, kein Beschluss erforder-
lich. 
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Stellplätze / Erhöhung der Verkehrsbelastung im Wiedevenn 

Auf dem Gelände des Seniorenzentrums sind 55 Stellplätze geplant. Die Anordnung der Stell-
plätze wurde neu geplant und 10 Stellplätze dem Wohnhaus 1 unmittelbar zugeordnet. Es ist 
nicht mit einer wesentlichen Verkehrserhöhung im Wiedevenn durch Parkplatzsuchende für das 
Wohnhaus Nr. 2 zu rechnen. 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen, kein Beschluss erforder-
lich. 
 
Lärm durch Rettungswagen 

Das Schutzgut „Leben eines Menschen“ ist höher zu bewerten als der Erhalt der Nachtruhe bei 
Lärmbelästigung durch Rettungswagen. Darüber hinaus sei erwähnt, dass der Einsatz von Mar-
tinshörnern nur sporadisch an den notwendigen Stellen eingesetzt wird, um Unfälle zu verhin-
dern. Auch wird die Anfahrt von Rettungsfahrzeugen hauptsächlich über die Jennepeterstraße 
erfolgen. 

 
Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen, kein Beschluss erforder-
lich. 
 
Anlage eines Parks / Spielgeräte 

Im Rahmen der Planungen erfolgt die Anlage eines Generationenplatzes, indem auch Spielge-
räte integriert sind. 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung insofern zu folgen, dass ein 
Generationenplatz, in dem Spielgeräte integriert sind, geschaffen wird. 
 

 

Abstimmung Bauaus-
schuss 

Abstimmung Rat 

 
ja: 11 
 
 

 
nein: 1 

 
Enth.: 1 

 
ja: 

 
nein: 

 
Enth.: 
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Stellungnahme Bürger 6 mit Schreiben vom 07.09.2016 
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Stellungnahme Bürger 6: 

 
Es wird befürchtet, dass der vorgesehene Fußweg im Westen bei Realisierung als Zufahrt für 
die dortigen Anwohner, eventuell sogar als Feuer- und Rettungsweg, benutzt wird. (In der Bau-
phase auch für Baufahrzeuge.) 

 
Es wird angemerkt, dass der geplante Generationenplatz eine große Lärmquelle darstellt und 
somit eine Belastung ist. 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 

 
Westlicher Fußweg 

Der Fußweg zwischen dem westlichen Wohnhaus der Seniorenresidenz und der zukünftigen 
Wohnbebauung wird als solcher im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzt. Darüber 
hinaus wurde die im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 3, 10. Änderung festgesetzte Wohnbe-
bauung aufgenommen und wieder als solche festgesetzt, so dass der Fußweg nicht mehr ent-
lang der privaten Gärten verläuft. Der festgesetzte befahrbare Fußweg dient nicht als Ret-
tungsweg und Feuerwehrzufahrt. Der Rettungswagen hat die Möglichkeit, den nördlich gelege-
nen Zugang des Wohnhauses 1 anzufahren. Die Feuerwehr wird sicherlich im Notfall einen 
vorhandenen Fußweg befahren. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Wege-
verbindung während der Bauphase als Baustellenzufahrt befahren wird. Die Bauphase ist je-
doch zeitlich begrenzt und muss als solche geduldet werden. 

 
Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen, kein Beschluss erforder-
lich. 

 
Lärmbelastungen durch den geplanten Generationenplatz 

Die Errichtung eines Generationenplatzes dient dem Gemeinwohl. Er dient nicht der Durchfüh-
rung von großen Veranstaltungen, sondern vielmehr als Platz mit Aufenthaltsqualität, an dem 
sich die Bewohner des Seniorenzentrums mit jungen Familien aus der Umgebung oder auch 
ihren eigenen Familien begegnen sollen. Daher ist von großen Lärmbelästigungen nicht auszu-
gehen, zumal eine Nutzung in der Regel nur tagsüber erfolgt und eine soziale Kontrolle durch 
die benachbarte Seniorenanlage gegeben ist. Kinderlärm in Form von spielenden Kindern ist 
nicht auszuschließen. Gemäß Urteil des Oberverwaltungsgerichtes (OVG) Rheinland Pfalz vom 
29. Mai 2012 (bekanntgegebenes Urteil, Az.: 8 A 10042 / 12. OVG) stellt Lärm von Kinderta-
gesstätten, Kinderspielplätzen oder ähnlichen Einrichtungen keine schädliche Umwelteinwir-
kung dar. Geräusche spielender Kinder seien Ausdruck der kindlichen Entwicklung und Entfal-
tung und daher grundsätzlich zumutbar. Kinderlärm steht damit unter allgemeinem Toleranzge-
bot der Gesellschaft. 

 
Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen, kein Beschluss erforder-
lich. 
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Stellungnahme Bürger 7 mit Schreiben vom 07.09.2016
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Stellungnahme Bürger 7: 

 
Südöstliche Parkplätze 

Es wird kritisiert, dass im Bereich der Einfahrt Jennepeterstraße Grünflächen zugunsten der 
geplanten Stellplätze entfallen. Damit würde auch die Abschirmung zu der Nachbarbebauung 
Jennepeterstraße Nr. 41 und Nr. 41a wegfallen und der Verkehr bis auf 3 m an das Wohnhaus 
Jennepeterstraße Nr. 41 heranrücken. Dadurch würden keine zusätzlichen Stellplätze geschaf-
fen, so dass kein Nutzen erkennbar sei. 
 
Zufahrtsweg 

Es wird befürchtet, dass der 0,5 bis 2,0 m breite Grünstreifen, über welchen auch der Niveauun-
terschied (bis zu 1,5 m) ausgeglichen wird, einer Verbreiterung der Zufahrtsstraße mit keinem 
erkennbaren Nutzen weichen muss. Damit entfiele der Sicht- und Lärmschutz. 
 
Südwestliche Parkplätze 

Es wird kritisiert, dass durch die neugeplanten 5 Stellplätze im Zufahrtsbereich Jennepeterstra-
ße Beeinträchtigungen für das benachbarte Grundstück Flurstück 37 entstehen, die durch die 
räumliche Nähe verursacht werden. Es wird befürchtet, dass der Kurvenradius zur westlichen 
Zufahrt zu klein ist und Feuerwehr- bzw. Rettungswagen deshalb nur aus östlicher Richtung 
von der Jennepeterstraße kommend in den Weg einbiegen können. Man ist der Meinung, dass 
für den Winterdienst keine Wendemöglichkeit bestünde und aufgrund dessen die Ablagerung 
des Schnees durch den Winterdienst im Gartenbereich erfolgen müsse. Sollte diese Fläche als 
Feuerwehranfahrt genutzt werden, müsse diese frei bleiben von Schneeablagerungen von den 
Stellplätzen. Aufgrund dessen könnten diese nicht geräumt werden und eine Nutzung der Stell-
plätze sei im Winter nicht möglich. Darüber hinaus wird angezweifelt, dass die Nähe der Park-
plätze zum sekundären Rettungsweg brandschutztechnisch abgenommen werde. 
 
Durch eine Zweiteilung der Grundstücksanfahrt sei eine Erhöhung des Risikos von Verkehrsbe-
einträchtigungen zu befürchten. 
 
Alternative Zuwegung 

Es wird angemerkt, dass die Enge der Anfahrt zum Versorgungseingang und der sich durch 
Enge und Niveauunterschied ergebene Kurvenradius im Bereich des Versorgungseinganges 
und der Verbindung vom östlichen Parkplatz zur Hauptanfahrt,  eine Nutzung durch größere 
Fahrzeuge einschränkt. Es wird befürchtet, dass aufgrund dieser räumlichen Beschränkungen 
der Lieferverkehr mittels größerer Fahrzeuge ohne Wendemöglichkeit das Gelände des Senio-
renwohnheimes rückwärts verlassen müsste. Man gehe davon aus, dass bei vollständiger Nut-
zung der im Wendekreis angesiedelten Parkplätze die Notwendigkeit zu Rangiermanövern eine 
zügige An- und Abfahrt verhindert. Dies führe bis hin zu Rückstaus des Verkehrs über die Ein-
fahrt Jennepeterstraße hinaus. Es wird befürchtet, dass der Kurvenradius am Abzweig zum 
östlichen Stellplatz die Anfahrt schwerer Rettungsmittel auf die östliche Seite des Wohnhauses 
2 verhindere. Als Alternative zur Entlastung wird eine weitere Erschließung in Richtung Osten 
zur Hauptstraße vorgeschlagen. Hier könnte es zwei Optionen geben: Option eins stelle eine 
Erschließung entlang der existierenden Zuwegung im Norden der Feuerwehr entlang des 
Schützenheims sowie zwischen den beiden südlichen Flurstücken 866 und 858 dar. Darüber 
hinaus wäre eine Zuwegung zum Sportheim möglich, welche auf der Grenze des Fußballplat-

zes und der Wiese des Schützenvereins bis zum östlichen Parkplatz verlaufe. Durch eine alter-

native Zufahrt zum Seniorenzentrum könne ein Einbahnstraßenkonzept ermöglicht werden, 
welches den Begegnungsverkehr am Haupteingang entlasten würde. Des Weiteren wäre das 
Seniorenzentrum über die weitere Erschließung auch fußläufig an das Zentrum Roetgens an-
gebunden, so dass auch die Erreichbarkeit mittels Rollstuhl zur Post etc. möglich ist. 
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Grundstückseinfriedungen 

Es wird vorgeschlagen, Grundstückseinfriedungen individuell mit den Nachbarn zu regeln. 
 
Durchführungsvertrag, Betriebskonzept 

Es wird weiterhin vorgeschlagen, in einem Durchführungsvertrag ein Betriebskonzept festzule-
gen. In diesem solle geregelt sein, dass die notwendigen Baumaßnahmen lediglich von mon-
tags bis freitags in der Zeit von 7 bis 19 Uhr durchgeführt werden dürfen und dass an Feierta-
gen und am Wochenende keine Bauarbeiten stattfinden. Dies wird auch für Liefer- und sonstige 
Verkehre gefordert. Darüber hinaus besteht der Wunsch, dass alle planbaren Verkehrsbewe-
gungen (Lieferverkehr, Mitarbeiter, Personentransporte, etc.) ausschließlich in der Zeit zwi-
schen 6 und 20 Uhr sowie an Wochenend- und Feiertagen zwischen 8 und 18 Uhr stattfinden. 
Im Zeitraum von 6 bis 8 und von 18 bis 20 Uhr solle die Abfahrt nur über die alternative (s.o.) 
Erschließung stattfinden. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Südöstliche Parkplätze 

Im Rahmen der Bauausschusssitzung vom 03.05.2016 wurde seitens der Politik entschieden, 
dass eine Anzahl von 56 Stellplätzen auf dem Grundstück des Seniorenzentrums nachgewie-
sen werden muss. Aufgrund der räumlichen Enge konnten nur 55 Stellplätze nachgewiesen 
werden. Zur Realisierung des geplanten Vorhabens kann aufgrund dessen auf die Stellplätze 
im südöstlichen Zufahrtsbereich nicht verzichtet werden. Die Hochbauplanung wurde zwischen-
zeitlich überarbeitet. Zu den Grundstücksgrenzen Jennepeterstraße Nr. 41 bleibt die Grünfläche 
zwischen der Stellplatzanlage bzw. der Zufahrt zur Grundstücksgrenze mit 0,80 m - 1,00 m 
bzw. 1,25 m erhalten. Zur Grundstücksfläche Jennepeterstraße Hausnr. 37 bleibt ein ca. 1,00 m 
breiter Grünstreifen bestehen bzw. der Verlauf der bereits vorhandenen Mauer. 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zu folgen und die Grünflächen zu den benachbarten 
Grundstücken zu erhalten. 
 

Abstimmung Bauaus-
schuss 

Abstimmung Rat 

 
ja: 10 
 
 

 
nein: 0 

 
Enth.: 3 

 
ja: 

 
nein: 

 
Enth.: 
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Zufahrtsweg 

Der bestehende Zufahrtsweg bleibt in seiner ursprünglichen Breite inklusive Böschung mit 
Grünstreifen erhalten 
 

Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung zu folgen und den bestehenden Zufahrtsweg in seiner 
ursprünglichen Breite inklusive Böschung mit Grünstreifen zu erhalten. 
 
 

Abstimmung Bauaus-
schuss 

Abstimmung Rat 

 
ja: 11 
 
 

 
nein: 0 

 
Enth.: 2 

 
ja: 

 
nein: 

 
Enth.: 

 
 

Südwestliche Parkplätze 

Das Stellplatzkonzept wurde überarbeitet. Die ursprünglich geplanten 10 Stellplätze im östli-
chen Zufahrtsbereich Jennepeterstraße wurden überplant. Hier verbleiben lediglich vier Stell-
plätze. Die darüber hinaus benötigten Stellplätze wurden im hinterliegenden Grundstücksbe-
reich nachgewiesen. Die Räumung der Parkplätze im östlichen Bereich erfolgt durch mechani-
sche Schneeschieber, so dass eine Nutzung der Stellplätze auch im Winter möglich ist. Zum 
Thema Brandschutz hat es im Rahmen der Hochbauplanung eine ausführliche Präsentation 
des Projektes bei dem Feuerwehrverband Kreis Aachen zusammen mit dem zuständigen Bau-
ordnungsamt der StädteRegion Aachen gegeben. In diesem Zusammenhang wurden u.a. die 
geplante Rettungszufahrt und der sekundäre Rettungsweg über die Feuerleiter abgestimmt. Im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens wird ein Brandschutzgutachten erstellt und ein aus-
reichender Brandschutz nachgewiesen.  

Im Bauausschuss am 03.05.2016 wurde seitens der Politik eine Erschließung des Plangebiets 
über die Straße Am Sportplatz und das Gebiet Wiedevenn abgelehnt, um die Bewohner des 
Gebiets Wiedevenn nicht durch zusätzliche Verkehre zu belasten. Aufgrund dessen erfolgt die 
Erschließung des Plangebiets ausschließlich über die bestehende Zufahrt an der Jennepeter-
straße. Der Anschluss an die Jennepeterstraße mit seiner Zweiteilung der Grundstücksanfahrt 
wurde seitens des Verkehrsplaners geprüft und geplant. Es wird nicht von einem erhöhten Risi-
ko von Verkehrsbeeinträchtigungen ausgegangen. 

 
Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, die Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen. 

 
Alternative Zuwegung 

Der Zufahrtsbereich entlang des Bestandsgebäudes der derzeitigen Seniorenresidenz stellt 
bereits heute eine Engstelle dar. Der Verkehr auf dieser Zufahrt und damit auch der Zulieferver-
kehr hat bisher ausreichend funktioniert. Zwischen der Erweiterung des Bestandsgebäudes und 
dem Wohnhaus 2 ist eine Wendeanlage geplant, die u.a. auch für die Feuerwehr und dreiachsi-
ge Müllfahrzeuge ausreichend ist. Die Erreichbarkeit durch die Feuerwehr wurde im Vorfeld mit 
der Feuerwehr und dem Bauordnungsamt abgestimmt und ist im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens nachzuweisen. Demnach ist davon auszugehen, dass auch die Lieferfahrzeu-
ge, die bisher die Seniorenresidenz angefahren haben, damit eine ausreichende Wendemög-
lichkeit haben. 
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Die Zufahrt zu der östlichen Stellplatzanlage wurde geprüft und ist ausreichend für einen Trans-
porter / Wohnmobil mit einer Länge von 6,90 m. 
 
Im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens wurde eine Verkehrsuntersu-
chung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 11 „Erweiterung einer Seniorenanlage an 
der Jennepeterstraße in der Gemeinde Roetgen“ durchgeführt. Die Verkehrsuntersuchung 
kommt zu dem Ergebnis, dass durch die zusätzlichen Verkehre durch die Erweiterung der Se-
niorenanlage die drei Einmündungen Jennepeterstraße / Wiedevenn, Jennepeterstraße / 
Hauptstraße (L 238) und Jennepeterstraße / Seniorenanlage zukünftig geringfügig stärker be-
lastet werden. Die bisherige Qualitätsstufe (QSV) A bleibt erhalten. Somit können die drei Kno-
tenpunkte auch mit den zusätzlichen Verkehren weiterhin in ausreichend leistungsfähiger Form 
betrieben werden. Eine alternative Anbindung über die Hauptstraße ist hinsichtlich einer Beein-
flussung des fließenden Verkehrs auf der Jennepeterstraße somit nicht erforderlich. Eine östli-
che Anbindung des Seniorenheimes entlang der rückwärtigen Gartenbereiche der Häuser 
Jennepeterstraße Nr. 41 bis in Richtung Rettungswache würde zu einem überdurchschnittlichen 
Erschließungsaufwand führen im Verhältnis zu der geplanten Neubaumaßnahme. Darüber hin-
aus käme es zu einer Beeinträchtigung der rückwärtigen als Ruhezone dienenden Gartenberei-
che der Anwohner und des Schützenvereins, welche Vermieden werden kann, indem die Ver-
kehrsführung allein über die bestehende Anbindung an der Jennepeterstraße verläuft. Im Bau-
ausschuss am 03.05.2016 wurde die Zufahrt allein über den Anschlusspunkt Jennepeterstraße 
entschieden. Eine fußläufige Anbindung an das Ortszentrum Roetgen besteht bereits heute 
schon über die Jennepeterstraße. 
 

Da auf die vorgeschlagene östliche Anbindung verzichtet wurde, werden die Belange des 
Schützenvereins bezüglich einer Beeinträchtigung durch eine solche Anbindung nicht berührt.  

Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, die Anregung zurückzuweisen und von einer östlichen Anbindung 
des Plangebietes abzusehen und die Zweiteilung der Zufahrt Jennepeterstraße beizubehalten. 

 

Abstimmung Bauaus-
schuss 

Abstimmung Rat 

 
ja: 10 
 
 

 
nein: 0 

 
Enth.: 3 

 
ja: 

 
nein: 

 
Enth.: 
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Grundstückseinfriedungen 

Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan und im Vorhaben- und Erschließungsplan werden 
Pflanzfestsetzungen u.a. in Form von Heckenpflanzungen getroffen. Dabei werden insbesonde-
re heimische Sträucher und Pflanzen vorgesehen. Darüber hinaus werden im vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan zu den Einfriedungen keine Festsetzungen getroffen. Damit wird eine indi-
viduelle Absprache mit den Nachbarn ermöglicht. 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, der Anregung insofern zu folgen, dass Abstimmungen über die jewei-
lige Einfriedung an den Grundstücksgrenzen möglich sind, an denen im Bebauungsplan keine 
Hecken festgesetzt sind. Die Anpflanzungen erfolgen in Form von heimischen Hecken und 
Sträuchern. 

 

Abstimmung Bauaus-
schuss 

Abstimmung Rat 

 
ja: 10 
 
 

 
nein: 0 

 
Enth.: 3 

 
ja: 

 
nein: 

 
Enth.: 

 
 
Durchführungsvertrag, Betriebskonzept 

Entsprechend der „Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung – 32. BImSchV“ und der „All-
gemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm“ gilt Montag bis Samstag, jeweils 
7:00 bis 20:00 Uhr ohne Mittagspause, als Regelarbeitszeit. 
 
Ob an Samstagen gearbeitet wird, hängt vom Bauablaufplan und dem ausführenden Unter-
nehmen ab. An Sonn- und Feiertagen erfolgen keine Arbeiten. Die Regelung der Baustellenab-
läufe ist nicht Regelungsinhalt des Bebauungsplanes, sondern wird im Baugenehmigungsver-
fahren geregelt. 
 
Darüber hinaus werden die Betriebsabläufe im Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan festgeschrieben und damit verbindlich geregelt. 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, den Anmerkungen zu folgen und ein Betriebskonzept im Durchfüh-
rungsvertrag zu regeln. Die Baustellenabläufe werden in der Baugenehmigung geregelt.  

 
 

Abstimmung Bauaus-
schuss 

Abstimmung Rat 

 
ja: 9 
 
 

 
nein: 1 

 
Enth.: 3 

 
ja: 

 
nein: 

 
Enth.: 
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Stellungnahme Bürger 8 mit Schreiben vom 09.09.2016 
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Stellungnahme Bürger 8: 
 
Es wird kritisiert, dass die Stichstraße Am Sportplatz in das Plangebiet zum vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan Nr. 11 aufgenommen wurde. Es wird befürchtet, dass die an die Stichstra-
ße angrenzenden Garagen nicht mehr erreichbar seien, da die Straße dem Plangebiet zuge-
ordnet wurde. Es wird deshalb vorgeschlagen die Stichstraße aus dem Geltungsbereich her-
auszunehmen. 
 
Es wird befürchtet, dass das westliche Wohnhaus I durch seine Höhe und seine Dachform zu 
wuchtig erscheinen und auch die westlich gelegenen Grundstücke „Wiedevenn“ verschatten 
könnte. Es wird ein Krüppelwalmdach als Dachform bevorzugt. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Änderung des Geltungsbereiches / Stichstraße 

Die Stichstraße wurde lediglich in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufgenommen, da 
die angrenzenden Erschließungswege des Plangebietes üblicherweise in die Planzeichnung 
mitaufgenommen werden. Gleichzeitig wird durch die Aufnahme in den Geltungsbereich die 
Stichstraße in Ihrem Bestand gesichert, so dass ihre Funktion erhalten bleibt und damit auch 
die Zufahrt zu den angrenzenden Garagen sichergestellt wird. 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, die Anregung zur Änderung des Geltungsbereiches zurückzuweisen. 
 

Abstimmung Bauaus-
schuss 

Abstimmung Rat 

 
ja: 10 
 
 

 
nein: 1  

 
Enth.: 2 

 
ja: 

 
nein: 

 
Enth.: 

 
Verschattung / Änderung der Dachform 

Nach den Vorgaben der DIN 5034 - 1 gilt eine Wohnung als ausreichend besonnt, wenn in ihr 
mindestens ein Wohnraum ausreichend besonnt wird. Ferner gilt ein Raum als besonnt, wenn 
Sonnenstrahlen bei einer Sonnenhöhe von mindestens 6 Grad in den Raum einfallen können. 
Zudem gilt ein Wohnraum auch im Winterhalbjahr als ausreichend besonnt, wenn seine Beson-
nungsdauer am 17. Januar mindestens 1 h beträgt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass bei tiefstehender Sonne im Frühjahr eine Verschattung erfolgt. Aufgrund der Lage der Ge-
bäude zueinander und zu den Himmelsrichtungen und der Entfernung der Gebäude unterei-
nander ist erfahrungsgemäß nicht von einer Verschattung auszugehen, aus der gesundheitliche 
Bedenken entstehen. 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung empfiehlt, die Anregung zur Änderung der Dachform zurückzuweisen. 
 

Abstimmung Bauaus-
schuss 

Abstimmung Rat 

 
ja: 10 
 
 

 
nein: 0 

 
Enth.: 3 

 
ja: 

 
nein: 

 
Enth.: 

 


